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HINWEISE  ZUR  MASTERARBEIT
Die Masterarbeit nach § 19 MPO
Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eine komplexe Aufgabe aus seinem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen Methoden, insbesondere auch in künstlerisch-gestalterischer Hin- sicht, selbstständig zu bearbeiten. 
Die Masterarbeit besteht in der Regel aus einer eigenständigen Entwurfsarbeit mit einer fachwissenschaftlichen, technisch-konstruktiven, künstlerisch-gestalterischen und planerisch-organisatorischen Aufgabenstellung. Das Entwurfsergebnis ist in der Regel in zwei- und dreidimensionaler Form mit Erläuterungsbericht sowie gegebenenfalls zusätzlich in bewegten visuellen Darstellungen einzureichen. Die Masterarbeit kann auch eine theoretische Arbeit mit fachwissenschaftlichem Inhalt sein. 

Die Masterarbeit wird von einer oder einem gemäß § 7 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfungsberechtigten ausgegeben und betreut. Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Masterarbeit zu machen. 

Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden.
Antrag auf Zulassung 
Zulassungsformulare sind aus dem Internet unter www.hs-owl.de/fb1/fachbereich/pruefungsamt erhältlich. Die Anmeldetermine sind durch Aushang des Terminplans des jeweiligen Semesters bekanntgegeben.

Der Antrag mit Themenbeschreibung ist fristgemäß mit den dazu gehörigen Unterlagen in 2-facher Ausfertigung im Prüfungsamt einzureichen.

Zulassung  und Ausgabe

Die Zulassung zur Masterarbeit kann erfolgen, wenn  die Zulassungsvoraussetzungen lt.  § 20 MPO erfüllt sind, dh. alle Fachprüfungen müssen bis zum Datum der Zulassung bestanden sein.
Die Zulassungen werden zum vorgegebenen Termin  durch Aushang bekannt gegeben. 

Bearbeitungszeit - Rücktritt - Verlängerung 
Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe zurückgenommen werden.

Das Thema der Masterarbeit kann einmal folgenfrei innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit (vom Datum der Zulassung an gerechnet) ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden. Ein Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt gilt als verlorener Versuch.  
In Ausnahmefällen kann die Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen verlängert werden. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag mit Begründung und eventuell ärztlicher Bescheinigung an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. (Bei Verlängerungen: Koll.-Termin erst zu Beginn des nächsten Semesters)

ACHTUNG ÄNDERUNGEN!!!
Abgabe und Umfang der Masterthesis  
Am Abgabetermin wird die schriftliche / zeichnerische Arbeit im pdf-Format auf der ILIAS-Plattform hinterlegt und zusätzlich eine CD sowie die Erklärung, dass der Prüfling die Arbeit selbstständig angefertigt hat, im Prüfungsamt abgegeben.

Informationen zur ILIAS-Plattform (Registrierung, Thesisabgabe etc.) finden Sie als Download auf der Seite des Prüfungsamtes und als Auslage vor dem Prüfungsamt.

Es wird dringend empfohlen, die Registrierung schon einige Zeit vor der Thesisabgabe durchzuführen.

Die Pläne der Masterarbeit werden am vom Prüfungsamt vorgegebenen Tag ausgehängt und ca. eine Woche später präsentiert. Zusätzlich können Skizzenbücher, Projektbeschreibungen, Materialproben, Modelle usw. mit ausgestellt werden.
Zu beachten ist, dass die Ausstellungsfläche auf eine Seite der grünen oder roten Hängewände  in den Fluren beschränkt ist (die Vergabe der Wände erfolgt rechtzeitig über das Prüfungsamt).
Benotung
Die Masterarbeit wird von den jeweiligen Betreuern einzeln benotet. 

Die Bachelorarbeit kann bei Nichtbestehen oder verlorenem Versuch einmal wiederholt werden.

Kolloquium
Die Zulassung zum Kolloquium  erfolgt, wenn die Masterarbeit  bestanden ist.

Das Kolloquium von etwa 30 Minuten Dauer wird von beiden Betreuern der Masterarbeit abgenommen und das Ergebnis anschließend mündlich mitgeteilt. 

Spätestens am Tag der Präsentation sind zwei digitale Aufnahmen vom Modell via Internet an die Fachschaft zu schicken, damit die Archivierung gewährleistet ist 

fachschaft.detmold@googlemail.com

Die Hochschule bzw. die Betreuer der Masterarbeit sind berechtigt, die Masterarbeit, das Modell oder Teile der Arbeit z.B. für Ausstellungszwecke oder zur Veröffentlichung in Absprache mit den Studierenden einzubehalten.

Masterzeugnis und -urkunde werden erst ausgestellt, wenn alle Prüfungen erbracht sind.

Einsichtnahme in die Protokolle kann nach schriftlicher Beantragung erst nach dem Kolloquium genommen werden.
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